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I. Methodische Erläuterungen 

1. Der Sachverständigenrat hat zu verschiedenen Themen spezielle Konzepte und Metho-
den entwickelt und in seinen früheren Jahresgutachten eingehend erläutert sowie die ent-
sprechenden Berechnungsergebnisse vorgestellt. Es sind dies:  

− die Berechnung des strukturellen Defizits im disaggregierten Verfahren (JG 2008, Anhang 
IV.D, Seite 472 ff.), 

− die Berechnung der Arbeitseinkommensquote (JG 2008, Anhang IV.A, Seite 459 ff.), 

− die Berechnung des lohnpolitischen Verteilungsspielraums (JG 2008, Anhang IV.B, Seite  
463 ff.), 

Das bis zum Jahr 2010 vom Sachverständigenrat verwendete Konzept der verdeckten Arbeits-
losigkeit (zuletzt ausführlich dargestellt im JG 2008, Anhang IV.C, Seite 468 ff.) wird nicht 
mehr fortgeführt. Stattdessen findet das Konzept der „Unterbeschäftigung“ der Bundesagentur 
für Arbeit (Beschreibung des Übergangs JG 2011, Anhang IV.A, Seite 357 ff.) Anwendung, 
welches das gleiche Ziel verfolgt wie das frühere Konzept des Sachverständigenrates und sich 
in seiner methodischen Vorgehensweise nur geringfügig von diesem unterscheidet. 

In diesem Jahresgutachten werden im Folgenden lediglich die aktualisierten Berechnungser-
gebnisse zur Arbeitseinkommensquote und zum lohnpolitischen Verteilungsspielraum wie-
dergegeben. Die entsprechenden methodischen Erläuterungen finden sich in den oben genann-
ten Jahresgutachten. 
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A. Berechnung der Arbeitseinkommensquote 

Methodische Erläuterungen siehe Jahresgutachten 2008/09 Seiten 459 ff. 

 
 

Effekte
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

% Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1991 77,9      .   .  .    .   .    .   .   .   
1992 79,4     + 1,9     + 10,2     + 0,1     + 3,2    + 0,8    + 4,6    – 0,2    – 0,3      
1993 80,3     + 1,2     + 4,3     – 0,3     + 0,2    + 0,4    + 3,5    – 0,6    – 0,7      
1994 79,3     – 1,3     + 1,9     + 1,0     + 1,9    + 0,2    + 2,2    + 0,0    – 0,2      
1995 79,1     – 0,3     + 2,9     + 0,5     + 1,2    + 0,4    + 1,6    – 0,0    + 0,5      
1996 78,7     – 0,5     + 1,2     – 0,1     + 1,2    – 0,1    + 0,7    – 0,1    – 0,1      
1997 78,0     – 1,0     + 0,1     + 0,6     + 1,8    – 0,3    + 0,6    – 0,1    – 0,3      
1998 78,2     + 0,2     + 0,8     + 0,1     + 0,4    + 0,5    + 0,1    – 0,0    – 0,3      
1999 79,2     + 1,4     + 1,3     – 0,3     + 0,4    + 0,2    – 0,1    – 0,1    – 0,9      
2000 80,3     + 1,3     + 1,4     + 0,5     + 1,4    – 1,2    + 0,6    – 0,3    – 0,0      
2001 79,9     – 0,4     + 1,9     – 0,3     + 1,3    + 0,0    + 1,0    – 0,1    – 0,1      
2002 79,8     – 0,1     + 1,4     – 0,1     + 0,4    + 0,7    + 0,6    – 0,1    – 0,2      
2003 79,4     – 0,5     + 1,1     + 0,3     + 0,7    + 0,6    + 0,8    + 0,1    – 0,3      
2004 76,2     – 4,0     + 0,5     – 0,2     + 2,6    + 0,1    + 0,9    + 0,4    + 0,4      
2005 74,9     – 1,8     + 0,3     – 0,4     + 1,1    – 0,6    + 1,2    + 0,0    + 0,0      
2006 72,1     – 3,7     + 0,8     + 0,2     + 3,9    – 0,4    + 0,7    + 0,4    + 0,1      
2007 71,3     – 1,2     + 1,5     – 0,6     + 1,3    + 0,1    + 1,4    – 0,0    – 0,8      
2008 73,2     + 2,6     + 2,3     – 0,2     – 0,7    – 0,7    + 1,4    – 0,4    – 0,1      
2009 76,5     + 4,6     + 0,0     + 0,2     – 4,0    + 1,4    – 0,2    – 0,9    – 0,5      
2010 74,3     – 2,9     + 2,3     + 0,1     + 3,1    – 0,4    + 1,5    + 0,6    + 0,6      
2011 74,1     – 0,3     + 3,3     – 0,3     + 1,4    – 0,6    + 2,4    + 0,3    – 0,3      
2012 75,3     + 1,6     + 2,9     – 0,2     + 0,1    – 0,5    + 1,7    – 0,1    – 0,1      
2013 75,4     + 0,1     + 2,6     – 0,3     – 0,2    + 0,8    + 1,4    + 0,0    + 0,1      

1) Gesamtwirtschaftliches Arbeitseinkommen in Relation zum Volkseinkommen je Erwerbstätigen. Berechnung der Spa-
lte (2) durch multiplikative Verknüpfung.– 2) Jahre 2010 bis 2012 vorläufige Ergebnisse; Jahr 2013 Prognose des Sach-
verständigenrates.– 3) Lohnfaktor; Inländerkonzept.– 4) Sozialbeitragsfaktor; tatsächliche und unterstellte Sozialbeiträge 
der Arbeitgeber.– 5) Produktivitätsfaktor; Bruttonationaleinkommen (preisbereinigt, verkettete Volumenangaben) je Erwerbs
tätigen (Bruttoerwerbstätigenproduktivität).– 6) Terms-of-Trade-Faktor; Realwert des Nationaleinkommens im Verhältnis 
zum Bruttoeinkommen (preisbereinigt, verkettete Volumenangaben).– 7) Deflator.– 8) Abschreibungsfaktor; Erhöhung der
 Abschreibungskosten: (–).– 9) Nettoproduktionsabgabenfaktor.

Entwicklung der Arbeitseinkommensquote1)

Effekt der 
Netto-

produktions-

abgaben9)

Bruttolöhne 
und 

-gehälter 
je Arbeit-

nehmer3)

Effekt der 
Arbeit-
geber-

beiträge4)

Produk-
tivitäts-

effekt5)

Terms-of-
Trade-

Effekt6)
Jahr2)

Arbeits-
einkommens-

quote 
(3) + (4) 
minus 

(5) bis (9)

„Preiseffekt“ 
der inlän-

dischen Ver-

wendung7)

Abschrei-
bungs-

effekt8)

Tabelle A 1
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B. Berechnung des lohnpolitischen Verteilungsspielraums

Methodische Erläuterungen siehe Jahresgutachten 2008/09 Seiten 463 ff. 

Ergebnisse

(1) (3)

1999  + 0,89 + 0,87
2000  + 2,74 + 2,48
2001  + 2,48 + 1,74
2002  + 1,41 + 0,47
2003  + 0,87 – 0,06
2004  + 0,84 + 0,45
2005  + 1,20 + 0,55
2006  + 3,64 + 3,27
2007  + 1,68 + 1,98
2008  – 0,12 + 0,19
20091) – 2,47 – 3,47
2010  + 1,79 + 2,66
2011  + 1,85 + 2,52
2012  + 0,45 + 0,71
20132) + 0,15 + 0,43

Grunddaten

Niveau %
(5) (6) (7) (8) (9) (11)

1999  + 0,97 65,83  – 0,35 + 2,8 + 1,93 + 0,59
2000  + 0,31 65,59  – 0,37 + 2,1 + 2,73 + 1,44
2001  – 0,94 65,32  – 0,41 + 2,0 + 3,04 + 1,98
2002  – 1,38 65,02  – 0,46 + 2,6 + 2,00 + 1,42
2003  – 1,24 64,70  – 0,49 + 1,9 + 1,55 + 1,03
2004  + 0,32 64,37  – 0,50 + 0,8 + 0,61 + 1,67
2005  – 0,51 64,07  – 0,47 + 0,8 + 0,66 + 1,55
2006  + 0,06 63,82  – 0,39 + 1,0 + 0,95 + 1,58
2007  + 1,56 63,65  – 0,27 + 1,2 + 1,34 + 2,30
2008  + 1,21 63,57  – 0,12 + 2,7 + 2,31 + 2,63
20091) – 2,75 63,57  – 0,00 + 2,0 + 3,40 + 0,31
2010  + 2,18 63,62  + 0,08 + 1,6 + 0,23 + 1,10
2011  + 1,46 63,71  + 0,14 + 1,8 + 3,01 + 2,08
2012  + 0,24 63,82  + 0,18 + 2,7 + 3,55 + 2,01
20132) + 0,25 63,94  + 0,19 + 2,7 + 2,62 + 1,53

1) Krisenbedingte Sondereffekte.– 2) Prognose des Sachverständigenrates.– 3) Arbeitseinkommen in Relation zur Brutto-
wertschöpfung abzüglich sonstige Nettoproduktionsabgaben.– 4) Quelle: Deutsche Bundesbank.– 5) Verbraucherpreis-
index für Deutschland (2010 = 100).

+ 2,16

+ 1,44
+ 1,09
+ 1,08
+ 0,61
+ 0,31
+ 1,63
+ 0,77
+ 1,18
+ 1,05
+ 1,23
+ 1,46

+ 0,20
- 0,67
+ 1,12

Verbraucher-

preisindex5)

(10)

Deflator des 
Brutto-
inlands-
produkts

+ 0,54 + 2,17 – 0,53
+ 0,24 + 2,60 – 0,08

Jahr
Arbeitsvolumen

HP-Filter   

Lohnquote3)

Nominale 
Tariflöhne 

je Stunde4)

Nominale 
Effektiv-
löhne je 
Stunde

+ 0,32 + 0,96 – 1,74
– 3,47 – 2,29 – 4,29
+ 2,59 + 3,71 + 2,11
+ 2,38 + 3,75 + 1,95

+ 0,95 + 1,53 + 0,73
+ 1,02 + 1,16 + 0,36
+ 3,66 + 3,58 + 2,58
+ 2,25 + 3,62 + 2,42

+ 0,44 + 1,03 – 0,87

+ 2,85 + 1,81 – 0,29
+ 2,15 + 2,86 + 0,86

+ 1,22 + 1,07 – 1,73

+ 0,93 + 1,91 – 0,69

Entwicklung der Arbeitsproduktivitäten und der Löhne
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %

Jahr

Durchschnitts-
produktivität der 

Arbeit, be-
schäftigungs-

bereinigt
(1) + (5) *

(1 – (6) / 100)

Durchschnitts-
produktivität der 

Arbeit 
(unbereinigt)

Grenzpro-
duktivität der 

Arbeit, beschäf-
tigungsbereinigt  

(2) + (7)

Lohnpolitischer 
Verteilungs-        
spielraum
(3) + (10)

„Verteilungs-
spielraum“ 

(+) nicht aus-
geschöpft 

(–) überzogen
(4) – (8)

(2) (4) Prozentpunkte

Tabelle B1
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II. Gesetz über die Bildung eines Sachverständigenrates  
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 

Vom 14. August 1963 

in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 700-2, veröffentlichten bereinigten Fas-
sung, zuletzt geändert durch Artikel 128 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz be-
schlossen: 

§ 1 
(1) Zur periodischen Begutachtung der ge-

samtwirtschaftlichen Entwicklung in der Bun-
desrepublik Deutschland und zur Er-
leichterung der Urteilsbildung bei allen wirt-
schaftspolitisch verantwortlichen Instanzen 
sowie in der Öffentlichkeit wird ein Rat von 
unabhängigen Sachverständigen gebildet. 

(2) Der Sachverständigenrat besteht aus fünf 
Mitgliedern, die über besondere wirtschafts-
wissenschaftliche Kenntnisse und volkswirt-
schaftliche Erfahrungen verfügen müssen. 

(3) Die Mitglieder des Sachverständigen-
rates dürfen weder der Regierung oder einer 
gesetzgebenden Körperschaft des Bundes oder 
eines Landes noch dem öffentlichen Dienst 
des Bundes, eines Landes oder einer sonstigen 
juristischen Person des öffentlichen Rechts, es 
sei denn als Hochschullehrer oder als Mitar-
beiter eines wirtschafts- oder sozialwissen-
schaftlichen Institutes, angehören. Sie dürfen 
ferner nicht Repräsentant eines Wirtschafts-
verbandes oder einer Organisation der Arbeit-
geber oder Arbeitnehmer sein oder zu diesen 
in einem ständigen Dienst- oder Geschäftsbe-
sorgungsverhältnis stehen. Sie dürfen auch 
nicht während des letzten Jahres vor der Beru-
fung zum Mitglied des Sachverständigenrates 
eine derartige Stellung innegehabt haben. 

§ 2 
Der Sachverständigenrat soll in seinen Gut-

achten die jeweilige gesamtwirtschaftliche 
Lage und deren absehbare Entwicklung dar-
stellen. Dabei soll er untersuchen, wie im 
Rahmen der marktwirtschaftlichen Ordnung 
gleichzeitig Stabilität des Preisniveaus, hoher 
Beschäftigungsstand und außenwirtschaftli-
ches Gleichgewicht bei stetigem und ange-
messenem Wachstum gewährleistet werden 
können. 

 

In die Untersuchung sollen auch die Bildung 
und die Verteilung von Einkommen und Ver-
mögen einbezogen werden. Insbesondere soll 

der Sachverständigenrat die Ursachen von 
aktuellen und möglichen Spannungen zwi-
schen der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage 
und dem gesamtwirtschaftlichen Angebot auf-
zeigen, welche die in Satz 2 genannten Ziele 
gefährden. Bei der Untersuchung sollen je-
weils verschiedene Annahmen zugrunde ge-
legt und deren unterschiedliche Wirkungen 
dargestellt und beurteilt werden. Der Sachver-
ständigenrat soll Fehlentwicklungen und Mög-
lichkeiten zu deren Vermeidung oder deren 
Beseitigung aufzeigen, jedoch keine Empfeh-
lungen für bestimmte wirtschafts- und sozial-
politische Maßnahmen aussprechen. 

§ 3 
(1) Der Sachverständigenrat ist nur an den 

durch dieses Gesetz begründeten Auftrag ge-
bunden und in seiner Tätigkeit unabhängig. 

(2) Vertritt eine Minderheit bei der Abfas-
sung der Gutachten zu einzelnen Fragen eine 
abweichende Auffassung, so hat sie die Mög-
lichkeit, diese in den Gutachten zum Ausdruck 
zu bringen. 

§ 4 
Der Sachverständigenrat kann vor Abfassung 

seiner Gutachten ihm geeignet erscheinenden 
Personen, insbesondere Vertretern von Orga-
nisationen des wirtschaftlichen und sozialen 
Lebens, Gelegenheit geben, zu wesentlichen 
sich aus seinem Auftrag ergebenden Fragen 
Stellung zu nehmen. 

§ 5 
(1) Der Sachverständigenrat kann, soweit er 

es zur Durchführung seines Auftrages für er-
forderlich hält, die fachlich zuständigen Bun-
desministerien und den Präsidenten der Deut-
schen Bundesbank hören. 

(2) Die fachlich zuständigen Bundesmi-
nisterien und der Präsident der Deutschen 
Bundesbank sind auf ihr Verlangen zu hören. 

(3) Die Behörden des Bundes und der Länder 
leisten dem Sachverständigenrat Amtshilfe. 

§ 6 
(1) Der Sachverständigenrat erstattet jährlich 

ein Gutachten (Jahresgutachten) und leitet es 



Anhang  499 

  Sachverständigenrat - Jahresgutachten 2013/14 

der Bundesregierung bis zum 15. November 
zu. Das Jahresgutachten wird den gesetzge-
benden Körperschaften von der Bundesregie-
rung unverzüglich vorgelegt und zum gleichen 
Zeitpunkt vom Sachverständigenrat veröffent-
licht. Spätestens acht Wochen nach der Vorla-
ge nimmt die Bundesregierung gegenüber den 
gesetzgebenden Körperschaften zu dem Jah-
resgutachten Stellung. In der Stellungnahme 
sind insbesondere die wirtschaftspolitischen 
Schlussfolgerungen, die die Bundesregierung 
aus dem Gutachten zieht, darzulegen. 

(2) Der Sachverständigenrat hat ein zusätzli-
ches Gutachten zu erstatten, wenn auf einzel-
nen Gebieten Entwicklungen erkennbar wer-
den, welche die in § 2 Satz 2 genannten Ziele 
gefährden. Die Bundesregierung kann den 
Sachverständigenrat mit der Erstattung weite-
rer Gutachten beauftragen. Der Sachverständi-
genrat leitet Gutachten nach Satz 1 und 2 der 
Bundesregierung zu und veröffentlicht sie; 
hinsichtlich des Zeitpunktes der Veröffentli-
chung führt er das Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie herbei. 

§ 7 
(1) Die Mitglieder des Sachverständigen-

rates werden auf Vorschlag der Bundesregie-
rung durch den Bundespräsidenten berufen. 
Zum 1. März eines jeden Jahres – erstmals 
nach Ablauf des dritten Jahres nach Erstattung 
des ersten Gutachtens gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 
– scheidet ein Mitglied aus. Die Reihenfolge 
des Ausscheidens wird in der ersten Sitzung 
des Sachverständigenrates durch das Los be-
stimmt. 

(2) Der Bundespräsident beruft auf Vor-
schlag der Bundesregierung jeweils ein neues 
Mitglied für die Dauer von fünf Jahren. Wie-
derberufungen sind zulässig. Die Bundesregie-
rung hört die Mitglieder des Sachverständi-
genrates an, bevor sie ein neues Mitglied vor-
schlägt. 

(3) Die Mitglieder sind berechtigt, ihr Amt 
durch Erklärung gegenüber dem Bundes-
präsidenten niederzulegen.  

(4) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, so 
wird ein neues Mitglied für die Dauer der 
Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds beru-
fen; Absatz 2 gilt entsprechend. 

§ 8 
(1) Die Beschlüsse des Sachverständigen-

rates bedürfen der Zustimmung von min-
destens drei Mitgliedern. 

(2) Der Sachverständigenrat wählt aus seiner 
Mitte einen Vorsitzenden für die Dauer von 
drei Jahren. 

(3) Der Sachverständigenrat gibt sich eine 
Geschäftsordnung. 

§ 9 
Das Statistische Bundesamt nimmt die Auf-

gaben einer Geschäftsstelle des Sachverstän-
digenrates wahr. Die Tätigkeit der Geschäfts-
stelle besteht in der Vermittlung und Zusam-
menstellung von Quellenmaterial, der techni-
schen Vorbereitung der Sitzungen des Sach-
verständigenrates, dem Druck und der Veröf-
fentlichung der Gutachten sowie der Erledi-
gung der sonst anfallenden Verwaltungsaufga-
ben. 

§ 10 
Die Mitglieder des Sachverständigenrates 

und die Angehörigen der Geschäftsstelle sind 
zur Verschwiegenheit über die Beratungen 
und die vom Sachverständigenrat als vertrau-
lich bezeichneten Beratungsunterlagen ver-
pflichtet. Die Pflicht zur Verschwiegenheit 
bezieht sich auch auf Informationen, die dem 
Sachverständigenrat gegeben und als vertrau-
lich bezeichnet werden. 

§ 11 
(1) Die Mitglieder des Sachverständigen-

rates erhalten eine pauschale Entschädigung 
sowie Ersatz ihrer Reisekosten. Diese werden 
vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium des Innern festgesetzt. 

(2) Die Kosten des Sachverständigenrates 
trägt der Bund. 

§ 12 
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 

Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes vom 
4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch 
im Land Berlin. 

§ 13 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Ver-

kündigung in Kraft.
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III. Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft

Vom 8. Juni 1967 

veröffentlicht im Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1967, Teil I S. 582, zuletzt geändert  
durch Artikel 135 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) 

- Auszug -

Der Bundestag hat mit Zustimmung des 
Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1
Bund und Länder haben bei ihren wirt-

schafts- und finanzpolitischen Maßnahmen 
die Erfordernisse des gesamtwirtschaftlichen 
Gleichgewichts zu beachten. Die Maßnahmen 
sind so zu treffen, dass sie im Rahmen der 
marktwirtschaftlichen Ordnung gleichzeitig 
zur Stabilität des Preisniveaus, zu einem ho-
hen Beschäftigungsstand und außenwirtschaft-
lichem Gleichgewicht bei stetigem und ange-
messenem Wirtschaftswachstum beitragen. 

§ 2
(1) Die Bundesregierung legt im Januar eines

jeden Jahres dem Bundestag und dem Bundes-
rat einen Jahreswirtschaftsbericht vor. Der 
Jahreswirtschaftsbericht enthält: 

1. die Stellungnahme zu dem Jahresgutachten
des Sachverständigenrates auf Grund des
§ 6 Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes über die Bil-
dung eines Sachverständigenrates zur Be-
gutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung vom 14. August 1963 (Bundesge-
setzbl. I S. 685) in der Fassung des Gesetzes
vom 8. November 1966 (Bundesgesetzbl. I
S. 633);

2. eine Darlegung der für das laufende Jahr
von der Bundesregierung angestrebten wirt-
schafts- und finanzpolitischen Ziele (Jahres-
projektion); die Jahresprojektion bedient
sich der Mittel und der Form der volkswirt-

schaftlichen Gesamtrechung, gegebenenfalls 
mit Alternativrechnung; 

3. eine Darlegung der für das laufende Jahr
geplanten Wirtschafts- und Finanzpolitik. 

(2) Maßnahmen nach § 6 Abs. 2 und 3 und
nach den §§ 15 und 19 dieses Gesetzes sowie 
nach § 51 Abs. 3 des Einkommensteuer-
gesetzes und nach § 19c des Körperschaft-
steuergesetzes dürfen nur getroffen werden, 
wenn die Bundesregierung gleichzeitig gegen-
über dem Bundestag und dem Bundesrat be-
gründet, dass diese Maßnahmen erforderlich 
sind, um eine Gefährdung der Ziele des § 1 zu 
verhindern. 

§ 3
(1) Im Falle der Gefährdung eines der Ziele

des § 1 stellt die Bundesregierung Orientie-
rungsdaten für ein gleichzeitiges aufeinander 
abgestimmtes Verhalten (konzertierte Aktion) 
der Gebietskörperschaften, Gewerkschaften 
und Unternehmensverbände zur Erreichung 
der Ziele des § 1 zur Verfügung. Diese Orien-
tierungsdaten enthalten insbesondere eine Dar-
stellung der gesamtwirtschaftlichen Zusam-
menhänge im Hinblick auf die gegebene Situa-
tion. 

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft und
Technologie hat die Orientierungsdaten auf 
Verlangen eines Beteiligten zu erläutern. 

§ 4

... 
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IV. Verzeichnis der Gutachten und Expertisen des Sachverständigenrates

Jahresgutachten 1964/65: Stabiles Geld − Stetiges Wachstum 

Jahresgutachten 1965/66: Stabilisierung ohne Stagnation 

Jahresgutachten 1966/67: Expansion und Stabilität 

Jahresgutachten 1967/68: Stabilität im Wachstum; darin enthalten: Sondergutachten vom März 
1967 „Zur Konjunkturlage im Frühjahr 1967“ 

Jahresgutachten 1968/69: Alternativen außenwirtschaftlicher Anpassung 

Jahresgutachten 1969/70: Im Sog des Booms; darin enthalten: Sondergutachten vom 
30. Juni 1969 und 3. Juli 1968 „Binnenwirtschaftliche Stabilität und
außenwirtschaftliches Gleichgewicht“; Sondergutachten vom
25. September 1969 „Zur lohn- und preispolitischen Situation Ende
September 1969“; Sondergutachten vom 4. Oktober 1969 „Zur wäh-
rungspolitischen Situation Anfang Oktober 1969“

Jahresgutachten 1970/71: Konjunktur im Umbruch  Risiken und Chancen; darin enthalten: 
Sondergutachten vom 9. Mai 1970 „Zur Konjunkturlage im Früh-
jahr 1970“ 

Jahresgutachten 1971/72: Währung, Geldwert, Wettbewerb  Entscheidungen für morgen; darin 
enthalten: Sondergutachten vom 24. Mai 1971 „Zur konjunktur- und 
währungspolitischen Lage im Mai 1971“ 

Jahresgutachten 1972/73: Gleicher Rang für den Geldwert; darin enthalten: Sondergutachten 
vom 3. Juli 1972 „Zur währungspolitischen Lage im Juli 1972“ 

Jahresgutachten 1973/74: Mut zur Stabilisierung; darin enthalten: Sondergutachten vom 
4. Mai 1973 „Zur konjunkturpolitischen Lage im Mai 1973“

Jahresgutachten 1974/75: Vollbeschäftigung für morgen; darin enthalten: Sondergutachten vom 
17. Dezember 1973 „Zu den gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen
der Ölkrise“

Jahresgutachten 1975/76: Vor dem Aufschwung; darin enthalten: Sondergutachten vom 
17. August 1975 „Zur konjunkturpolitischen Lage im August 1975“

Jahresgutachten 1976/77: Zeit zum Investieren 

Jahresgutachten 1977/78: Mehr Wachstum  Mehr Beschäftigung 

Jahresgutachten 1978/79: Wachstum und Währung; darin enthalten: Sondergutachten vom 
19. Juni 1978 „Zur wirtschaftlichen Lage im Juni 1978“

Jahresgutachten 1979/80: Herausforderung von außen 

Jahresgutachten 1980/81: Unter Anpassungszwang 

Jahresgutachten 1981/82: Investieren für mehr Beschäftigung; darin enthalten: Sondergutachten 
vom 4. Juli 1981 „Vor Kurskorrekturen  Zur finanzpolitischen und 
währungspolitischen Situation im Sommer 1981“ 
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Jahresgutachten 1982/83: Gegen Pessimismus; darin enthalten: Sondergutachten vom 
9. Oktober 1982 „Zur wirtschaftlichen Lage im Oktober 1982“

Jahresgutachten 1983/84: Ein Schritt voran 

Jahresgutachten 1984/85: Chancen für einen langen Aufschwung 

Jahresgutachten 1985/86: Auf dem Weg zu mehr Beschäftigung; darin enthalten: Sondergutach-
ten vom 23. Juni 1985 „Wirtschaftspolitische Entscheidungen im 
Sommer 1985“ 

Jahresgutachten 1986/87: Weiter auf Wachstumskurs 

Jahresgutachten 1987/88: Vorrang für die Wachstumspolitik 

Jahresgutachten 1988/89: Arbeitsplätze im Wettbewerb 

Jahresgutachten 1989/90: Weichenstellungen für die neunziger Jahre 

Jahresgutachten 1990/91: Auf dem Wege zur wirtschaftlichen Einheit Deutschlands; darin ent-
halten: Sondergutachten vom 20. Januar 1990 „Zur Unterstützung der 
Wirtschaftsreform in der DDR: Voraussetzungen und Möglichkeiten“ 
und Brief des Sachverständigenrates vom 9. Februar 1990 „Zur Frage 
einer Währungsunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der DDR“ 

Jahresgutachten 1991/92: Die wirtschaftliche Integration in Deutschland. Perspektiven  We-
ge  Risiken; darin enthalten: Sondergutachten vom 13. April 1991 
„Marktwirtschaftlichen Kurs halten. Zur Wirtschaftspolitik für die 
neuen Bundesländer“ 

Jahresgutachten 1992/93: Für Wachstumsorientierung  Gegen lähmenden Verteilungsstreit 

Jahresgutachten 1993/94: Zeit zum Handeln  Antriebskräfte stärken 

Jahresgutachten 1994/95: „Den Aufschwung sichern  Arbeitsplätze schaffen“; darin enthalten: 
Sondergutachten vom 18. März 1994 „Zur aktuellen Diskussion um 
die Pflegeversicherung“ 

Jahresgutachten 1995/96: Im Standortwettbewerb; darin enthalten: Sondergutachten vom 
2. Juli 1995 „Zur Kompensation in der Pflegeversicherung“

Jahresgutachten 1996/97: Reformen voranbringen; darin enthalten: Sondergutachten vom 
27. April 1996 „Zum wirtschaftspolitischen Handlungsbedarf im
Frühjahr 1996“

Jahresgutachten 1997/98: Wachstum, Beschäftigung, Währungsunion  Orientierungen für die 
Zukunft; darin enthalten: Brief des Sachverständigenrates vom 
23. Mai 1997 „Fehlentwicklungen bei den öffentlichen Finanzen be-
heben“

Jahresgutachten 1998/99: Vor weitreichenden Entscheidungen 

Jahresgutachten 1999/00: Wirtschaftspolitik unter Reformdruck 

Jahresgutachten 2000/01: Chancen auf einen höheren Wachstumspfad 

Jahresgutachten 2001/02: Für Stetigkeit  Gegen Aktionismus 
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Jahresgutachten 2002/03: Zwanzig Punkte für Beschäftigung und Wachstum 

Jahresgutachten 2003/04: Staatsfinanzen konsolidieren  Steuersystem reformieren 

Jahresgutachten 2004/05: Erfolge im Ausland  Herausforderungen im Inland 

Jahresgutachten 2005/06: Die Chance nutzen  Reformen mutig voranbringen 

Expertise 2006a: Reform der Einkommens- und Unternehmensbesteuerung durch die 
Duale Einkommensteuer (April 2006) verfasst unter Mitwirkung des 
Max-Planck-Instituts für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und 
Steuerrecht und des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, 
Schriftenreihe des Bundesministeriums der Finanzen, Band 79 

Expertise 2006b: Arbeitslosengeld II reformieren: Ein zielgerichtetes Kombilohn-
modell 

Jahresgutachten 2006/07: Widerstreitende Interessen  Ungenutzte Chancen 

Expertise 2007: Staatsverschuldung wirksam begrenzen 

Jahresgutachten 2007/08: Das Erreichte nicht verspielen 

Expertise 2008: Das deutsche Finanzsystem: Effizienz steigern  Stabilität erhöhen 

Jahresgutachten 2008/09: Die Finanzkrise meistern  Wachstumskräfte stärken 

Expertise 2009: Deutschland im internationalen Konjunkturzusammenhang 

Jahresgutachten 2009/10: Die Zukunft nicht aufs Spiel setzen 

Expertise 2010 (deutsch): Wirtschaftsleistung, Lebensqualität und Nachhaltigkeit: 
Ein umfassendes Indikatorensystem 

Expertise 2010 (englisch): Monitoring economic performance, quality of life and  
sustainability 

Jahresgutachten 2010/11: Chancen für einen stabilen Aufschwung 

Expertise 2011: Herausforderungen des demografischen Wandels 

Jahresgutachten 2011/12: Verantwortung für Europa wahrnehmen 

Sondergutachten 2012: Nach dem EU-Gipfel: Zeit für langfristige Lösungen nutzen 

Jahresgutachten 2012/13: Stabile Architektur für Europa  Handlungsbedarf im Inland 

____________________ 
Die Jahresgutachten ab dem Jahrgang 2009/10 sowie die Expertisen können als Buchausgabe über den Buch-

handel oder direkt über die IBRo Versandservice GmbH bezogen werden. Die Jahresgutachten bis 2008/09 
sind inzwischen vergriffen. Die Gutachten bis zum Jahrgang 1975/76 können jedoch als Nachdruck bezogen 
werden bei der Schmidt Periodicals GmbH. Außerdem sind die Jahresgutachten als Bundestags-Drucksache 
erschienen und über den Verlag Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH erhältlich. Alle Jahresgutachten und 
Expertisen stehen auch zum Download unter www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de zur Verfügung. 
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